
Verpflichtung zur Leistung §§ 241—249

(2) Die Umrechnung erfolgt nach dem Kurswerte, der 
Bur Zeit der Zahlung für den Zahlungsort maßgebend ist. 
Anmerkung:
Währung der Deutschen Demokratischen Republik: „Deutsche Mark 
der Deutschen Notenbank.“

§245
Ist eine Geldschuld in einer bestimmten Münzsorte ш 

zahlen, die sich zur Zeit der Zahlung nicht mehr im Umlaufe 
befindet, so ist die Zahlung so zu leisten, wie wenn die 
Münzsorte nicht bestimmt wäre.

§246
Ist eine Schuld nach Gesetz oder Kechtsgeschäft zu ver-. 

zinsen, so sind vier vom Hundert für das Jahr zu entrichten, 
sofern nicht ein anderes bestimmt ist.

§247
(1) Ist ein höherer Zinssatz als sechs vom Hundert für das 

Jahr vereinbart, so kann der Schuldner nach dem Ablaufe 
von sechs Monaten das Kapital unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von sechs Monaten kündigen. Das Kündi
gungsrecht kann nicht durch Vertrag ausgeschlossen oder 
beschränkt werden.

(2) Diese Vorschriften gelten nicht für Schuldverschrei
bungen auf den Inhaber.

§ 248
(1) Eine im voraus getroffene Vereinbarung, daß fällige 

Zinsen wieder Zinsen tragen sollen, ist nichtig.
(2) Sparkassen, Kreditanstalten und Inhaber von Bank

geschäften können im voraus vereinbaren, daß nicht er
hobene Zinsen von Einlagen als neue verzinsliche Einlagen 
gelten sollen. Kreditanstalten, die berechtigt sind, für den 
Betrag der von ihnen gewährten Darlehen verzinsliche 
Schuldverschreibungen auf den Inhaber auszugeben, kön
nen sich bei solchen Darlehen die Verzinsung rückständiger 
Zinsen im voraus versprechen lassen.

§249
Wer zum Schadensersätze verpflichtet ist, hat den Zu

stand herzustellen, der bestehen würde, wenn der zum Er-
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